
Niedersächsisches Gesetz zum Halten von Hunden (NHundG) 

 

 

Die Neufassung des Niedersächsischen Gesetzes zum Halten von Hunden (NHundG), ist zum 

01.07.2011 und zum 01.07.2013 in Kraft getreten. 

  

 

Ab dem 01.07.2011 ist für jeden Hund, der älter als sechs Monate ist, eine Haftpflichtversicherung     

mit einer Mindestversicherungssumme von 500.000,00 Euro für Personenschäden und 250.000,00 

Euro für Sachschäden nachzuweisen. (§ 5 NHundG) 

 

 

Ab dem 01.07.2011 müssen alle Hunde, die älter als sechs Monate sind, mit einem elektronischen 

Transponder (Identifikationschip) versehen werden. (§ 4 NHundG) 

Eine andere Form der Kennzeichnung als mittels Transponder, bspw. durch Tätowierung, erfüllt 

nicht die Vorgaben des Niedersächsischen Hundegesetzes (NHundG). 

 

 

Ab dem 01.07.2013 ist der Sachkundenachweis in theoretischer und praktischer Form für 

Erst-Hundehalter/Innen, die sich erstmalig einen Hund angeschafft haben, erforderlich, sofern sie 

laut Gesetz nicht anderweitig als sachkundig gelten. (§3 NHundG)  -gebührenpflichtig- 

 

Eine Liste anerkannter Prüfer/Innen in Niedersachsen hat das Niedersächsische Ministerium  

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) auf seiner Internetseite 

www.ml.niedersachsen.de veröffentlicht 

 

 

Ab dem 01.07.2013 hat jede/r Hundehalter/In vor Vollendung des 7. Lebensmonats des Hundes,  

Halterdaten und Angaben zum Hund unter  www.hunderegister-nds.de  oder telefonisch über 

Tel.: 0441-39010400 dem Zentralen Register (Kommunales Systemhaus Niedersachsen GmbH in  

Oldenburg) zu melden. (§ 6 NHundG)  -gebührenpflichtig 

 

Die dementsprechenden Nachweise sind abzugeben im 

Ordnungsamt der Stadt Wiesmoor, Frau G. Gerdes Zimmer 119 II.OG oder im 

Steueramt der Stadt Wiesmoor, Frau A. Saathoff Zimmer 221 III. OG. 

  

 

Weitere Informationen zum Hundegesetz können beim Ordnungsamt der Stadt Wiesmoor 

unter der Telefonnummer 04944-305137 (Frau G. Gerdes) erfragt oder unter 

www.ml.niedersachsen.de eingesehen werden. 

 

http://www.ml.niedersachsen.de/
http://www.hunderegister-nds.de/
http://www.ml.niedersachsen.de/

